
 
088/24 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 

 
Gründung, Anschubfinanzierung, 

Geschäftsführer und Businessplan der 
Schulmensa Dabendorf GmbH 

Organisationseinheit: 
Allgemeine Verwaltung  

 
Beratungsfolge Geplante 

Sitzungstermine 
Ö / N 

Ausschuss für Finanzen, Soziales und Bildung der Stadt 
Zossen (Vorberatung) 12.09.2024 Ö 
Hauptausschuss der Stadt Zossen (Vorberatung) 18.09.2024 Ö 
Ausschuss für Recht und Ordnung der Stadt Zossen 
(Vorberatung) 24.09.2024 Ö 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen 
(Entscheidung) 25.09.2024 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt: 
  
1. Die Bürgermeisterin wird aufgefordert, 
  

a) die Schulmensa Dabendorf GmbH auf Grundlage des in der Anlage 
beigefügten Gesellschaftsvertrages zu gründen. 

b) zu prüfen ob und inwieweit die Gründung Schulmensa Dabendorf 
GmbH durch die Stadt Zossen durch eine Anschubfinanzierung in 
Form eines zinsfreien Darlehens in Höhe von 375.000 EUR 
unterstützt werden kann und dieses Darlehen bei erfolgreicher 
Prüfung an die Schulmensa Dabendorf GmbH auszuschütten.  

c) die Stelle des Geschäftsführers i.S.d. § 6 des Gesellschaftsvertrages 
zu besetzen. Herr Thomas Wosch wird von der SVV als 
Geschäftsführer für 5 Jahre bestätigt.  

2. Der als Anlage 4 beigefügten Konzeptionierung 
Mensa/Veranstaltungsgebäude Dabendorf wird zugestimmt. 

   
  
  
 
Mitwirkungsverbot gem. § 22 BbgKVerf 
[X] besteht nicht  [  ] besteht für:  
  



 
Begründung 
Mit dem Beschluss wird die durch die Beschlüsse 033/22 und 018/23/01 
eingeleitete Unternehmensgründung der Schulmensa Dabendorf GmbH 
abgeschlossen. 
  
Bei der Ziffer 1 a) der Beschlussvorlage handelt es sich um kommunale 
Unternehmensgründung einer Gesellschaft in privater Rechtsform durch die Stadt 
Zossen im Sinne des § 92 Abs. 2 Nr. 3 BbgKVerf. Deshalb sind der 
Stadtverordnetenversammlung gemäß § 92 Abs. 3 S. 4 i.V.m. S. 1-3 BbgKVerf vor 
Beschlussfassung die folgenden in der Anlage beigefügten Unterlagen vorgelegt 
worden: 
  
1. Der Nachweis über die öffentliche Bekanntmachung, verbunden mit der 

Aufforderung an private Anbieter eigene Angebote vorzulegen sowie die 
Mitteilung, dass innerhalb der vorgegebenen Frist von sechs Wochen keine 
Angebote privater Anbieter eingegangen sind, § 92 Abs. 3 S 1 Var. 1 
BbgKVerf 

2.  Das Schreiben der Stadt Zossen vom 25.03.2024 an die Industrie- und 
Handelskammer Potsdam, in welchem dieser innerhalb einer angemessen 
Frist die Möglichkeit der Stellungnahme zu dem gegenständlichen 
Vorhaben der Stadt Zossen gegeben wurde sowie die Stellungnahme der 
Industrie- und Handelskammer Potsdam vom 08.04.2024, § 92 Abs. 3 S. 3 
BbgKVerf 

  
Mit Ziffer 1 b) des Beschlusses stimmt die Stadtverordnetenversammlung einer 
Anschubfinanzierung der Schulmensa Dabendorf GmbH in Form eines zinsfreien 
Darlehens in Höhe von 375.000 EUR unter dem Vorbehalt der Prüfung und im 
Rahmen der Prüfung festgestellten Zulässigkeit zu. Die Prüfung wird 
insbesondere haushälterisch und kommunalrechtlich erfolgen. 
  
Durch Ziffer 1 c) wird sichergestellt, dass die Stadtverordnetenversammlung vor 
der Bestellung eines Geschäftsführers durch die Gesellschafterin die getroffene 
Auswahlentscheidung bestätigt.  
  
Mit Ziffer 2 stimmt die Stadtverordnetenversammlung dem durch die Verwaltung 
erarbeiteten Businessplan zu. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
[ X ] Ja          [  ] Nein 
  
Gesamtkosten:   
Deckung im Haushalt: [  ] Ja [  ] Nein 
Finanzierung 
aus der Haushaltsstelle: 

  

  
 
Anlage/n 

1 Gesellschaftsvertrag Schulmensa Dabendorf GmbH 
 

2 Öffentliche Bekanntmachung des Vorhabens ,,Gründung der 
Schulmensa Dabendorf GmbH als kommunale Eigengesellschaft der 
Stadt Zossen sowie des Interessenbekundungsverfahren für private 
Anbieter gemäß § 92 Abs. 3 S. 1 BbgKVerf im Amtsblatt für die St 
 

3 Schreiben der Stadt Zossen vom 25.03.2024 an die Industrie- und 



Handelskammer 
 

4 Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer Potsdam vom 
16.05.2024 
 

5 Konzeptionierung Mensa/Veranstaltungsgebäude Dabendorf 
 

 



Gesellschaftsvertrag der Schulmensa Dabendorf GmbH 

 

 

§ 1 

Rechtsform, Firma, Sitz 

 

1. Das Unternehmen ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

 

2. Die Firma der Gesellschaft lautet: Schulmensa Dabendorf GmbH. 

 

3. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Zossen. 

 

 

§ 2 

Zweck und Gegenstand des Unternehmens 

 

1. Zweck des Unternehmens ist die Gewährleistung einer 

vollwertigen, bedarfsgerechten und ausgewogenen Ernährung der 

Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Dabendorf. 

 

2. Dieser Zweck wird durch den Betrieb der Schulküche der 

Gesamtschule Dabendorf verwirklicht. 

 

3. Daneben kann die Gesellschaft im Rahmen von Cateringtätigkeiten, 

Stadtfesten sowie Veranstaltungen im Kulturforum tätig werden 

sowie städtische Einrichtungen betreuen. 

 

 

§ 3 

Beginn, Dauer und Geschäftsjahr 

 

1. Die Gesellschaft beginnt mit ihrer Eintragung im 

Handelsregister. Ihre Dauer ist nicht begrenzt. 

 

2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

  



§ 4 

Stammkapital, Gesellschafter und Gründungsaufwand 

 

1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 EUR. (in 

Worten fünfundzwanzigtausend Euro). 

 

2. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Zossen. Die Einlage 

wird wie folgt geleistet 

 

Die Stadt Zossen leistet ihre Einlage in Form einer Sacheinlage 

in der Weise, dass sie die in ihrem Eigentum stehende Schulküche 

(also sämtliche derzeit in der Küche der Mensa der Gesamtschule 

Dabendorf eingebauten kälte- und küchentechnischen Anlagen) bis 

zur Anmeldung der Errichtung der Gesellschaft zur Eintragung im 

Handelsregister an die Gesellschaft übereignet. Per 30.09.2023 

beträgt der Buchwert 1.339.641,02 EUR. Der Saldo zwischen dem 

Buchwert des eingebrachten Vermögens und dem Nennbetrag der 

übernommenen Geschäftsanteile soll als Kapitalrücklage in die 

Schulmensa Dabendorf GmbH eingebracht werden. 

 

3. Die Gesellschaft trägt den gesamten Gründungsaufwand. 

Insbesondere die Gebühren des Handelsregisters, der Notare, 

Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bis zum 

Betrag von 3.900 Euro. 

 

 

§ 5 

Verfügung über Geschäftsanteile 

 

1. Die Übertragung, Verpfändung, anderweitige Belastung oder 

Teilung von Geschäftsanteilen bedarf der vorherigen Zustimmung 

des Aufsichtsrates und der Gesellschafter. Hierbei hat der 

jeweilige Vertreter der Stadt Zossen in der 

Gesellschafterversammlung vorab einen Beschluss der 

Stadtverordnetenversammlung einzuholen. 

 



2. Der Beschluss des Aufsichtsrates bedarf einer Mehrheit von drei 

Vierteln seiner satzungsmäßigen Mitglieder, der Beschluss der 

Gesellschafterversammlung der Einstimmigkeit. 

 

§ 6 

Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft 

 

1. Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer. Dieser wird durch 

die Gesellschafter bestellt. Er kann von den Beschränkungen des 

§ 181 BGB befreit werden. 

 

2. Die Geschäftsführung hat dafür zu sorgen, dass der öffentliche 

Zweck der Gesellschaft erfüllt wird und die Geschäfte der 

Gesellschaft rechtmäßig, ordnungsgemäß, wirtschaftlich, sparsam 

und zweckmäßig geführt werden.  

 

3. Die Geschäftsführung ist insbesondere dazu verpflichtet die 

öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Bindungen der 

Gesellschaft aus Verfassungs- und Gesetzesrecht, Verordnungen 

und Verträgen zu beachten. 

 

§ 7 

Beschränkung der Geschäftsführung im Innenverhältnis 

 

1. Die Geschäftsführung ist im Innenverhältnis an diesen 

Gesellschaftsvertrag sowie die Weisungen und Beschlüsse der 

Gesellschafter und des Aufsichtsrates gebunden. 

 

2. Handlungen, die der gewöhnliche Betrieb der Gesellschaft nicht 

mit sich bringt, darf der Geschäftsführer nur vornehmen und 

zulassen, wenn der Aufsichtsrat zugestimmt hat. 

 

3. Bei der Gründung, dem Erwerb, der Pacht und Beteiligung an einer 

anderen Gesellschaft ist neben der Zustimmung des Aufsichtsrates 

die Zustimmung der Gesellschafter erforderlich. Hierbei hat der 

jeweilige Vertreter der Stadt Zossen in der 

Gesellschafterversammlung vorab einen Beschluss der 

Stadtverordnetenversammlung einzuholen. 



 

4. Die in § 10 Abs. 2, 3 genannten Maßnahmen bedürfen der 

Zustimmung des Aufsichtsrates auch dann, wenn sie im Einzelfall 

zum gewöhnlichen Betrieb der Gesellschaft gehören. 

5. In Eilfällen, in denen die gemäß Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 3 

erforderlichen Zustimmungen des Aufsichtsrates nicht rechtzeitig 

eingeholt werden kann, darf der Geschäftsführer auch ohne diese 

Zustimmung handeln. Er hat dann den Aufsichtsrat unverzüglich 

über die vorgenommenen Handlungen und den Grund der 

Eilbedürftigkeit zu unterrichten. 

 

 

§ 8 

Zusammensetzung und Amtszeit des Aufsichtsrates 

 

1. Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern: 

 

(a) Dem/ der Bürgermeister/in der Stadt Zossen 
 

(b) Zwei durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen 
zu wählenden Stadtverordneten 

 

(c) Einem/einer Elternsprecher/in der Gesamtschule Dabendorf 
 

(d) Dem/ der Schulleiter/in der Gesamtschule Dabendorf 
 

2. Die Amtszeit des Aufsichtsrates endet mit dem Ablauf der 

Wahlperiode der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen. 

Der alte Aufsichtsrat führt seine Geschäfte bis zur Bildung 

eines neuen Aufsichtsrates weiter. 

 

3. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt unter Einhaltung 

einer vierwöchigen Frist durch schriftliche Erklärung 

niederlegen. 

 

4. War für die Bestellung eines Aufsichtsratsmitgliedes seine 

Zugehörigkeit zu der Stadtverordnetenversammlung, zur Verwaltung 

der Stadt Zossen oder seine Eigenschaft als Elternsprecher der 



Gesamtschule Dabendorf bestimmend, endet seine Mitgliedschaft 

mit dem Ausscheiden aus dem jeweiligen Amt. Von dieser 

Bestimmung unberührt bleibt Abs. 2 S. 2. 

 

5. Aufsichtsratsmitglieder können durch die Gesellschafter 

abberufen werden. 

 

 

§ 9 

Vorsitz, Einberufung, Sitzungen und Beschlussfassung des 

Aufsichtsrates 

 

1. Die Vorschriften des Aktienrechts über den Aufsichtsrat finden 

keine Anwendung. 

 

2. Das Amt des Vorsitzenden im Aufsichtsrat übernimmt der/die 

Bürgermeister/in der Gemeinde. Ein Stellvertreter wird aus der 

Mitte des Aufsichtsrates gewählt. Für die Amtsdauer des 

gewählten Vertreters gilt § 8 Abs. 2 entsprechend. Scheidet der 

Stellvertreter vorzeitig aus ist unverzüglich eine Ersatzwahl 

vorzunehmen. 

 

3. Der Aufsichtsrat wird vom Vorsitzenden einberufen, so oft es die 

Geschäfte erfordern oder wenn es von der Geschäftsführung 

beantragt wird. Die Geschäftsführung nimmt an den Sitzungen des 

Aufsichtsrates teil, sofern der Aufsichtsrat im Einzelfall 

nichts anderes beschließt. 

 

4. Die Einberufung kann schriftlich oder auf anderem, 

vergleichbarem Wege erfolgen. Die Einberufungsfrist beträgt 

sieben Tage, kann jedoch in den vom Einberufenden als eilig 

erachteten Fällen bis auf zwei Tage verkürzt werden. Der Tag der 

Einberufung und der Tag der Aufsichtsratsratssitzung werden 

hierbei nicht mitgerechnet. In der Einberufung sind die 

einzelnen Punkte der Tagesordnung so anzugeben, dass verhinderte 

Aufsichtsratsmitglieder ihre Stimme schriftlich abgeben können. 

Den Aufsichtsratsmitgliedern sollen möglichst frühzeitig die für 

die Beschlussfassung erforderlichen Unterlagen übersandt werden. 



Der Aufsichtsrat kann über andere als in der Tagesordnung 

angegebene Punkte nur beschließen, wenn kein Mitglied des 

Aufsichtsrats dem widerspricht. 

 

5. Die Beschlüsse werden im Rahmen der Sitzungen gefasst, welche 

der Vorsitzende des Aufsichtsrates leitet. 

 

6. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder 

zur Sitzung ordnungsgemäß geladen sind und mindestens die Hälfte 

anwesend sind, sowie der Vorsitzende oder sein Stellvertreter 

anwesend sind. 

 

7. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen gefasst. Im Falle der Stimmengleichheit hat 

der Aufsichtsrat über die Angelegenheit in einer weiteren 

Sitzung erneut zu entscheiden. Sie ist unverzüglich 

einzuberufen. In Eilfällen oder im Falle einer erneuten 

Stimmengleichheit ist die Angelegenheit unverzüglich den 

Gesellschaftern zur Entscheidung vorzulegen. 

 

8. Über die Versammlungen sind Niederschriften anzufertigen, die 

der Vorsitzende zu unterzeichnen hat. In den Niederschriften 

sind der Ort und der Tag der Versammlung, die Teilnehmer, die 

Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der 

Verhandlungen und die Beschlüsse der Versammlungen anzugeben. 

Jedem Mitglied des Aufsichtsrats soll innerhalb von vier Wochen 

nach einer Versammlung eine Abschrift der Niederschrift 

zugestellt werden. Entsprechendes gilt für die nicht in 

Versammlungen gefassten Aufsichtsratsbeschlüsse. 

 

 

§ 10 

Aufgaben des Aufsichtsrates 

 

1. Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu beraten und zu 

überwachen. 

 

2. Dem Aufsichtsrat obliegt insbesondere die Entscheidung über: 



 

a) die Festsetzung allgemeiner privatrechtlicher Entgelte, 

wobei der Lohn der Beschäftigten der GmbH am TVöD anzulehnen 

ist; 

 

b) die Feststellung des Wirtschaftsplans 

 

c) Bürgschaften, Gewährverträge sowie sonstige Sicherheiten für 

Dritte ab einer Wertgrenze von 10.000 EUR 

 

d) Auflösung und Veräußerung von Unternehmen sowie 

Beteiligungen 

 

e) Feststellung des Jahresergebnisses und dessen Verwendung 

 

f) Die Beauftragung Dritter mit dem Betreiben der Schulküche 

 

g) Führung von Rechtsstreitigkeiten und Abschluss von 

Vergleichen 

 

h) Bestellung des Abschlussprüfers 

 

i) preisliche Gestaltung des Angebots der Schulmensa 

 

 

§ 11 

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 

 

Über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder entscheiden die 

Gesellschafter. Eine angemessene Höhe soll per Satzung bestimmt 

werden. 

 

 

§ 12 

Wirtschaftsplan 

 

1. Die Geschäftsführung ist verpflichtet, in sinngemäßer Anwendung 

der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften für jedes 



Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan sowie eine fünfjährige 

Finanzplanung als Grundlage der Wirtschaftsführung zu erstellen. 

Der Wirtschaftsplan bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats. 

 

2. Die Geschäftsführung soll dem Aufsichtsrat so rechtzeitig vor 

Beginn jedes Geschäftsjahres den Wirtschaftsplan sowie die 

fünfjährige Finanzplanung vorlegen, dass der Aufsichtsrat noch 

vor Beginn des Geschäftsjahres seine Zustimmung erklären kann. 

 

3. Die Geschäftsführung hat den Gesellschaftern den vom 

Aufsichtsrat zugestimmten Wirtschaftsplan sowie die fünfjährige 

Finanzplanung unverzüglich zu übergeben. Satz 1 gilt auch für 

wesentliche Abweichungen von dem Wirtschaftsplan und der 

Finanzplanung. 

 

 

§ 13 

Jahresabschluss 

 

1. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind für das 

vorangegangene Geschäftsjahr in entsprechender Anwendung der für 

Eigenbetriebene geltenden Vorschriften für kleine 

Kapitalgesellschaften oder in Anwendung der nach dem 

Handelsgesetzbuch geltenden Vorschriften aufzustellen und zu 

prüfen. 

 

2. Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht 

unverzüglich nach Ablauf des Geschäftsjahres aufzustellen und 

von dem durch Aufsichtsratsbeschluss bestellten Abschlussprüfer 

prüfen zu lassen. 

 

3. Nach der Prüfung durch den Abschlussprüfer sind Jahresabschluss 

und Lagebericht zusammen mit dem Prüfungsbericht unverzüglich 

den Gesellschaftern und danach dem Aufsichtsrat zur Feststellung 

des Jahresabschlusses vorzulegen. 

 

 

 



§ 14 

Grundsätze des Haushaltsrechts 

 

Die Abschlussprüfung hat sich auch auf die in § 53 Abs. 1 

Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) genannten Maßnahmen zu erstrecken. 

§ 15 

Bekanntmachung 

 

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger, 

soweit eine Veröffentlichung nach dem Gesetz betreffend 

Gesellschaften mit beschränkter Haftung zwingend vorgeschrieben ist. 

 

 

§ 16 

Salvatorische Klausel 

 

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages oder eine künftig in ihn 

aufgenommene Bestimmung ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder 

nicht durchführbar sein, so soll hierdurch die Gültigkeit der 

übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt werden. 























































STADT ZOSSEN
Die Bürgernieisterin

Stadt Zossen . Postfach 22 . 15801 Zossen

IHK Potsdam
Breite Straße 2 a-c
14467 Potsdam

ZOSSEN
mit folgenden Ortsteiten
Glienick . Horstfelde * Kallinchen
Lindenbrück . Nächst Neuenclorf* Nunsdorf
Schöneiche . Schünow . Wünsdorf . Zossen

und den GemeJndeteilen
Dabendorf . Funkenmühle . Neuhof
Werben . Waldstadt . Zesch am See

Ihr Anliegen bearbeitet Herr Gottlick
Sachgebiet Rechtsamt
Telefon +49 (0) 3377 / 3040-161
Telefax +49 (0) 3377 / 3040-762
E-Mai! Robert. Gottlick@SVZossen. Brandenburg. de
Aktenzeichen 14
Datum 25. 03. 2024

Beteiligung der Industrie- und Handelskammer im Rahmen einer kommunalen
Unternehmensgründung gem. § 92 Abs. 3 S. 3 BbgKVerf

Sehr geehrte Damen und Herren,

obligatorische Voraussetzung im Rahmen der Gründung eines kommunalen Unternehmens ist
neben der öffentlichen Bekanntgabe des Vorhabens die Beteiligung der örtlichen Industrie- und
Handelskammer gem. § 92 Abs. 3 S. 3 BbgKVerf. Daher bitte ich Sie, innerhalb einer Frist von vier
Wochen ab Zustellung dieses Schreibens, zu dem unten näher ausgeführten Vorhaben Stellung zu
beziehen.

Die Stadt Zossen beabsichtigt die Gründung der Schulmensa Dabendorf GmbH i. S. d. § 92 Abs. 2
Nr. 3 BbgKVerf, deren Zweck in der Gewährleistung einer vollwertigen, bedarfsgerechten und
ausgewogenen Ernährung der Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Dabendorf liegt. Neben
dem Betrieb der Schulküche soll die Gesellschaft im Rahmen von Cateringtätigkeiten, Stadtfesten
sowie Veranstaltungen im Kulturforum tätig werden sowie städtische Einrichtungen betreuen.

Alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist die Stadt Zossen. Ihre
Einlage leistet die Stadt in Form einer Sacheinlage in der Weise, dass sie die in ihrem Eigentum
stehende Schulküche an die Gesellschaft übereignet.

Mit freundlichen Grüßen

Im ̂ ftrag

Adresse Marktplatz 20 . 15806 Zossen
Telefon +49(0)3377/30400
Telefax +49(0)3377/3040762
E-Mail VL-Poststel[e@SV2ossen. Brandenburgde

MiHelbrandenburgische Sparkasse
1BAN DE78 1605 0000 3635 0220 62
BtCWELADEDIPMB

Deutsche Bank

IBANDE61 120700000400700100
BICDEUTDEBB160

Deutsche Bank (Spendenkonto)
IBANDE291207 0000 0404 1240 00
BICDEUTDEBB160 www.zossen.de







Schließlich war zu beurteilen, ob Annextätigkeiten vorgesehen sind (§ 91 Abs. 5 BbgKVerf). 
Soweit die Nebentätigkeiten auf mögliche Cateringtätigkeiten bei Stadtfesten sowie bei 
Veranstaltungen im Kulturforum und städtischen Einrichtungen gerichtet sind, und weitere 
konkrete Informationen zu diesen Nebentätigkeiten nicht vorliegen, gehen wir davon aus, dass 
es sich bei den Genannten maßgeblich um solche handelt, die ökonomisch angezeigt sind, um 
die betriebswirtschaftliche Rentabilität der Hauptleistung zu erhöhen. Daher gehen davon aus, 
dass die angezeigten Annextätigkeiten den öffentlichen Hauptzweck den Betrieb einer 
Schulmensa nicht beeinträchtigen. 

Unter Zugrundelegung der uns vorliegenden Unterlagen und Informationen bestehen aus Sicht 
der Industrie- und Handelskammer Potsdam, insbesondere hinsichtlich der Subsidiarität, keine 
Bedenken hinsichtlich der Gründung einer Schulmensa Dabendorf GmbH durch die Stadt Zossen. 

Mit freundlichen Grüßen 

~ 
Ka ( ietz 
Leiteri ich Recht und Steuern 
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Konzeptionierung 
Mensa/Veranstaltungsgebäude 

Dabendorf 

Businessplan Schulmensa Dabendorf GmbH 

Businessplan Schulmensa Dabendorf GmbH; die Bürgermeisterin 1 



Inhalt: 
 

1 Einleitung 

2 Unternehmensbeschreibung 

3 Standort- und Betriebskultur 

4 Verkaufskultur 

5 Geplante Essen im ersten Geschäftsjahr 

6 Wirtschaftsplan für Startjahr 

7 Liquiditätsplanung 
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1 Einleitung: 
 Die Küche der Schule/Kindertagesstätte im Kulturforum Dabendorf strebt danach, 

Schüler und Kindergartenkinder täglich mit gesunden, ausgewogenen und kulturell 
vielfältigen Mahlzeiten zu versorgen.  

 Unser Ziel ist es, eine breite Palette an Speisen anzubieten, die dennoch einen 
regelmäßigen Speiseplan schaffen, auf den sich die Kinder freuen können.  

 Besonderes Augenmerk legen wir auf unsere Lieferanten, die maßgeblich zur 
Sicherstellung der hohen Qualität und Frische unserer Speisen beitragen.  

 Durch ein erfahrenes Team von Köchen, Ernährungsberatern und in enger 
Zusammenarbeit mit dem Elternrat streben wir danach, schnellstmöglich auf die 
Bedürfnisse der Kinder einzugehen und möglichst viele Kinder mit unserem Essen 
anzusprechen.  

 Unser Ziel ist es, nicht nur schmackhafte Mahlzeiten anzubieten, sondern auch das 
Bewusstsein für Lebensmittel zu stärken. Hierfür planen wir Kochabende mit den 
Eltern, Koch-AGs oder die Einrichtung eines kleinen Kräutergartens im 
Kindergarten.  
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2 Unternehmensbeschreibung 

Vision: 

Unsere Vision ist es, eine 
Vorzeige-Schulküche in der 
Region zu werden, die für 
gesundes und 
ausgewogenes Essen steht. 
Nicht nur für Schulkinder 
vor Ort, sondern auch in 
den Kita-Einrichtungen im 
Stadtgebiet Zossen. 

Mission: 
 
Unser Ziel ist es, täglich 
frische, nahrhafte und 
vielfältige Mahlzeiten 
bereitzustellen, die den 
kulinarischen Vorlieben der 
Kinder entsprechen und 
eine solide Grundlage für 
einen erfolgreichen Tag 
bilden. 

Ziele: 
 
Im Verlauf des ersten Jahres soll die 
Implementierung des Betriebs in den 
Grundschulen des Stadtgebiets 
erfolgen sowie die Belieferung der 
noch extern versorgten 
Kindertagesstätten. Es ist 
vorgesehen, die Verträge mit 
externen Betreibern zu überprüfen 
und auslaufen zu lassen, um in erster 
Linie eine vollständige 
Unabhängigkeit von externen 
Catering-Dienstleistern zu erreichen. 
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3 Standort und 
Betriebskultur 

 Die Implementierung eines zentralen Einkaufs 
ermöglicht eine effektivere Verhandlung mit 
Lieferanten sowie eine verbesserte Kontrolle und 
Überwachung der Waren.  

 Die Einführung eines einheitlichen Speiseplans 
reduziert den administrativen Aufwand für die 
Erstellung individueller Pläne.  

 Des Weiteren ermöglicht sie eine flexiblere 
Einsatzplanung der Mitarbeiter.  

 Durch die interne Logistik können wir spontan auf 
Kundenwünsche reagieren und kurze 
Kommunikationswege gewährleisten.  

 Im Vergleich zum aktuellen Modell führt dies zu 
Kosteneinsparungen in allen Bereichen  

Die in Zossen ansässige Schulmensa 
Dabendorf GmbH hat ihren Sitz am 
Königsgraben, wo sie Kochvorgänge, 
administrative Aufgaben, Einkauf und 
Logistik koordiniert. Dank 
hochmoderner Ausstattung in der Küche 
können wir effizient und 
ressourcenschonend kochen. 
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4 Verkaufskultur  Schul- & Kitaspeisen 

 Automatenservice in der 
Gesamtschule 

 Cafeteria- Angebote für Schuler, 
Lehrer und Laufkundschaft 

 Catering bei Seminaren, 
Veranstaltungen im Kulturforum 

 Eigene Produkte der Koch-AGs (Honig, 
Kräuter, Produkte mit langer 
Haltbarkeit und von und mit 
regionalen Bauern) 

 

Es ist geplant, dass das Unternehmen 
verschiedene Standbeine entwickelt. 
Diese Vielfalt an Aspekten macht das 
Unternehmen nicht nur einzigartig, 
sondern trägt auch dazu bei, auch in 
Monaten mit vielen Ferientagen Umsatz 
zu generieren. Dies kann beispielsweise 
durch Veranstaltungen im Kulturforum 
oder in der Sportsbar in 
Zusammenarbeit mit dem ansässigen 
Sportverein erfolgen. 
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5 Geplante Essen im ersten Geschäftsjahr 

Zurzeit befinden sich 3.240 
Kinder in städtischen 
Kindertagesstätten und Schulen, 
was potenzielle Kunden für 
unser Unternehmen darstellt. In 
Anbetracht unserer 
konservativen Planung gehen 
wir davon aus, dass wir im 
ersten Jahr bei voller 
Kapazitätsauslastung mit 1.205 
Bestellungen pro Tag rechnen 
können. 

Übersicht Anzahl der Plätze

Kita Schule
 Bummi 150 Glienick 244
Aponi 40 Zossen 478
Bienennest 20 Wünsdorf 504
Schöneiche 60 Dabendorf 352
Pfiffikus 85 Wünsdorf 188
Villa 30 GES. Daben 1008
Schatzkiste 17
Glienick 64

Gesamt: 466 2774
Gesamte Anzahl 
möglicher Essen 3240
geplante Anzahl an Essen 1205,28
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6 Wirtschaftsplan für Startjahr 
Gesamtübersicht

Kalkulierter Erlös

Abteilung
Mensa 488.775,00 €
Cafeteria 43.012,50 €
Sportsbar 21.484,50 €
Automaten 44.870,00 €

Gesamt 598.142,00 €

Betriebs- und Personalkosten 
ohne Abschreibung: 556.320,00 €

EBITA 41.822,00 €
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7 Liquiditätsplanung 

Übersicht Startkapital 
Gesamt

WE- Kosten pro Tag 1.465,30 €              WE- Kosten für 145 Tage 212.468,86 €                         
Betriebskosten pro Monat 13.060,00 €            Betriebskosten für 4 Monate 52.240,00 €                           
Personalkosten 27.750,00 €            Personalkosten für 4 Monate 111.000,00 €                         
Anschaffung Fuhrpark 20.000,00 €                           

Summe 375.708,86 €                         

Das Startkapital wird von der Gesellschafterin zinslos zur Verfügung gestellt  
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